Antrag auf Zertifizierung von Unternehmen nach § 6 ChemKlimaschutzV (Stand: 17.11.2025)

Antrag auf Zertifizierung von Unternehmen
gemäß § 6 Abs. 2 der Chemikalien-Klimaschutzverordnung (ChemKlimaschutzV)

Datum der Antragstellung:

Angaben zum Antragsteller: 
	Name des Unternehmens
	




	Adresse / Standort
	




	Ansprechpartner
	Name: 

E-Mail: 

Tel-Nr.: 

Fax:


	Weitere Standort/e 
(bei Bedarf weitere Standorte auf gesondertem Blatt aufführen)
	



EMAS-Standort
Ist Ihr Unternehmen ein eingetragener EMAS-Standort[footnoteRef:1]? (Zutreffendes bitte ankreuzen) [1:  Siehe § 6 Abs. 3 ChemKlimaschutzV] 

|_| Ja 		|_| Nein 
Bei eingetragenen EMAS-Standorten: Bitte Umwelterklärung oder Bericht über die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) beifügen.

Vorangegangene Zertifizierung
War Ihr Unternehmen bereits schon einmal gemäß § 6 der ChemKlimaschutzV zertifiziert? (Zutreffendes bitte ankreuzen)
|_| Ja 		|_| Nein
Nummer der vorangegangenen Zertifizierung: ___________________________

Einrichtungen
An welchen Anlagen/Anlagentypen beabsichtigt Ihr Unternehmen zu arbeiten? 
|_|	Einrichtungen gemäß Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2024/2215 ohne Füllmengenbegrenzung (Zertifikat A1, B und C) 
(ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen und Wärmepumpen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern, Kälteanlagen in leichten Kühlfahrzeugen, intermodalen Containern und Eisenbahnwaggons)
|_|	Einrichtungen gemäß Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2024/2215 mit einem Kältemittelfüllgewicht kleiner 3 kg oder kleiner 6 kg (gekennzeichnetes hermetisch geschlossenes System) (Zertifikat A2) 
(ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen und Wärmepumpen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern, Kälteanlagen in leichten Kühlfahrzeugen, intermodalen Containern und Eisenbahnwaggons)
|_|	ortsfeste Brandschutzeinrichtungen gem. Artikel 1 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2025/625 

Angaben zur zertifizierungspflichtigen Tätigkeit

Tätigkeiten gemäß Durchverführungsverordnung (EU) Nr. 2024/2215 (zutreffendes bitte ankreuzen):
|_|	Installation, wenn folgende Kältemittel enthalten sind:
	|_|	fluorierte Treibhausgase und/oder Kohlenwasserstoffe (Zertifikat A1/A2)
|_|	Kohlendioxid (CO2) (Zertifikat B)
|_|	Ammoniak (NH3) (Zertifikat C)

|_|	Reparatur, Instandhaltung oder Wartung sowie Außerbetriebnahme, wenn folgende Kältemittel enthalten sind:
	|_|	fluorierte Treibhausgase und/oder Kohlenwasserstoffe (Zertifikat A1/A2)
|_|	Kohlendioxid (CO2) (Zertifikat B)
|_|	Ammoniak (NH3) (Zertifikat C)

Tätigkeiten gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2025/625
|_|	Installation, Reparatur, Instandhaltung, Wartung oder Außerbetriebnahme ortsfester Brandschutzeinrichtungen vornehmen, wenn diese in Anhang I oder Anhang II Gruppe 1 der Verordnung (EU) 2024/573 aufgeführte fluorierte Treibhausgase oder die alternativen Stoffe Perfluor(2-methyl-3-pentanon), Trifluoriodmethan (Trifluormethyliodid) und 2-Brom-3,3,3-Trifluor-1-Propen (2-BTP) enthalten

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter der Rubrik „Hinweise“.


Als Anlagen sind beigefügt: 
|_|	Nachweis über das dem Antragsteller verfügbare sachkundige Personal  
	(siehe Anlage 1, einschl. beizufügender Sachkundebescheinigungen)
|_|	Bestätigung des Vorhandenseins der für die zertifizierte Aufgabe erforderlichen 
	technischen Ausstattung (siehe Anlage 2)
|_|	aktuelle Gewerbeanmeldung des zu zertifizierenden Unternehmens bzw. Auszug aus dem Handelsregister (bei GmbH)
|_|	zusätzliche Anlagen (z.B. EMAS - Zertifikate)

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und die Gültigkeit der beigefügten Unterlagen.


Ort, Datum         

Unterschrift:		______________________

Name / Funktion	     
(bitte deutlich lesbar eintragen)



Hinweise 

Zertifizierung
Eine Zertifizierung gemäß § 6 Abs. 1 ChemKlimaschutzV benötigen Unternehmen, die ortsfeste Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern, Kälteanlagen in leichten Kühlfahrzeugen, intermodalen Containern und Eisenbahnwaggons einschließlich deren Kreisläufe installieren, warten, Instand halten, reparieren oder außer Betrieb nehmen. 
Ferner ist eine Zertifizierung für Personen notwendig, die die genannten Einrichtungen auf Dichtheit überprüfen oder verwendete fluorierte Gase aus diesen Einrichtungen zurückgewinnen wollen. 
[bookmark: _GoBack]Bestehende Zertifikate und Ausbildungsbescheinigungen, die gemäß den vorherigen Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 2015/2067, (EG) Nr. 303/2008 und (EG) Nr. 304/2008 ausgestellt wurden, bleiben unter den Bedingungen, unter denen sie ursprünglich ausgestellt wurden, gültig. Ferner können Unternehmenszertifikate nach alter Durchführungsverordnung bis zum 12. März 2029 zur Ausübung sowohl nach alter als auch nach neuer Durchführungsverordnung zertifizierungspflichtiger Tätigkeiten genutzt werden. Allerdings müssen Besitzer alter Sachkundenachweise bis spätestens 12. März 2029 an einem Auffrischungskurs gemäß Verordnung (EU) Nr. 2024/573 Art. 10, Absatz 9 teilgenommen haben.

Personal
Personal, das folgende Tätigkeiten an ortsfeste Kälte- und Klimaanlagen und Wärmepumpen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern, Kälteanlagen in leichten Kühlfahrzeugen, intermodalen Containern und Eisenbahnwaggons ausführt, muss nach Artikel 4 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2024/2215 über eine entsprechende Sachkundebescheinigung (Zertifikat) verfügen: 
a)	Dichtheitskontrolle der in Artikel 1 aufgeführten Einrichtungen, wenn diese fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I und Anhang II Abschnitt 1 der Verordnung (EU) Nr. 2024/573 enthalten 
b)	Installation der in Artikel 1 aufgeführten Einrichtungen, wenn diese fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I und Anhang II Abschnitt 1 der Verordnung (EU) Nr. 2024/573 oder die alternativen Stoffe Ammoniak (NH3), Kohlendioxid (CO2) oder Kohlenwasserstoffe enthalten
c)	Reparatur, Instandhaltung oder Wartung sowie Außerbetriebnahme der in Artikel 1 aufgeführten Einrichtungen, wenn diese fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I und Anhang II Abschnitt 1 der Verordnung (EU) Nr. 2024/573 oder die alternativen Stoffe Ammoniak (NH3), Kohlendioxid (CO2) oder Kohlenwasserstoffe enthalten
d)	Rückgewinnung fluorierter Treibhausgase aus Kühlkreisläufen ortsfester Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen sowie von Kälteanlagen von Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern.
Dabei gelten für die Tätigkeiten an ortsfeste Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern, Kälteanlagen in leichten Kühlfahrzeugen, intermodalen Containern und Eisenbahnwaggons gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2024/2215 folgende Personalzertifikate:

	Zertifikat A1:
	alle genannten Tätigkeiten a) bis d)

	Zertifikat A2:
	Zertifikatinhaber für Zertifikat A2 dürfen alle genannten Tätigkeiten a) bis d) ausüben, sofern sie in Artikel 1 genannte Einrichtungen mit weniger als 3 kg fluorierte Treibhausgasen bzw. Kohlenwasserstoffen oder hermetisch geschlossene Systeme (entsprechend gekennzeichnet) mit weniger als 6 kg Füllmenge betreffen

	Zertifikat B
	Tätigkeiten nach Buchstabe b) und c) in Bezug auf Kohlendioxid (CO2)

	Zertifikat C
	Tätigkeiten nach Buchstabe b) und c) in Bezug auf Ammoniak (NH3)



Für die folgenden Zertifikatstypen ist keine Unternehmenszertifizierung bei der zuständigen Behörde notwendig, sie wurden deshalb im Antrag nicht aufgelistet:
	Zertifikat D:
	Tätigkeit nach Buchstabe d) in Anlagen mit weniger als 3 bzw. 6 kg fluorierten Treibhausgasen (wie oben)

	Zertifikat E:
	Tätigkeit nach Buchstabe a), sofern nicht in den Kältemittelkreislauf, der in Anhang I und Anhang II Abschnitt 1 der Verordnung (EU) Nr. 2024/573 aufgeführte fluorierte Treibhausgase enthält, eingegriffen wird.




Rechtsgrundlagen
Verordnung zum Schutz des Klimas vor Veränderungen durch den Eintrag bestimmter fluorierter Treibhausgase (Chemikalien-Klimaschutzverordnung - ChemKlimaschutzV) vom 02.07.2008
Verordnung (EU) Nr. 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07. Februar 2024 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 (EU F-Gase-Verordnung) 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2024/2215 vom 06. September 2024 zur Festlegung — gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates — der Mindestanforderungen an die Ausstellung von Zertifikaten für natürliche und juristische Personen sowie der Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung dieser Zertifikate in Bezug auf ortsfeste Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen, Organic-Rankine-Kreisläufe sowie Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen, Kühlanhängern, leichten Kühlfahrzeugen, intermodalen Containern und Eisenbahnwaggons, die fluorierte Treibhausgase oder Alternativen zu fluorierten Treibhausgasen enthalten
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2025/625 der Kommission vom 28. März 2025 zur Festlegung — gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates — der Mindestanforderungen an Zertifikate für natürliche und juristische Personen sowie der Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung dieser Zertifikate in Bezug auf ortsfeste Brandschutzeinrichtungen, die bestimmte fluorierte Treibhausgase oder relevante Alternativen dazu enthalten 
Verordnung (EG) Nr. 1516/2007 der Kommission vom 19. Dezember 2007 zur Festlegung der Standardanforderungen an die Kontrolle auf Dichtheit von ortsfesten Kälte- und Klimaanlagen sowie von Wärmepumpen, die bestimmte fluorierte Treibhausgase enthalten, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS)



Anlage 1 
Nachweis über das vom Antragsteller eingesetzte sachkundige Personal

Namentliche Aufstellung der Sachkundigen
	Name
	Vorname
	Geb.datum
	Sachkundenachweis

	
	
	
	Zertifikats-Kategorie*
	Ausstellende Stelle 
	Datum 
	Reg.-Nr. 

	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	
	
	


	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     


* Kategorie I, II bzw. A1, A2, B und/oder C bzw. Zertifikat nach Artikel 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2025/625 bzgl. ortsfester Brandschutzeinrichtungen (BRE)
Nach Artikel 6 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2024/2215 bzw. Artikel 5 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2025/625 muss das antragstellende Unternehmen eine zur Deckung des zu erwartenden Tätigkeitsvolumens ausreichende Anzahl an natürlichen Personen beschäftigen, die in Bezug auf zertifizierungspflichtige Tätigkeiten Inhaber eines Zertifikats gemäß Artikel 3 Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2024/2215 bzw. Artikel 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2025/625 sind. Bei Auftragssteigerungen sollte weiteres entsprechend qualifiziertes Personal eingestellt werden.


    _____________________________
Unterschrift des Antragstellers


Anlage 2
Nachweis über die für die zertifizierte Aufgabe erforderliche technische Ausstattung 

Unternehmenszertifizierung gemäß § 6 ChemKlimaschutzV i. V. m. 
Art. 6 (1) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2024/2215 und 
Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 2025/625
Fachspezifische Mindestausrüstung für Arbeiten an Kältekreisläufen[footnoteRef:2]  [2:  Die Unternehmen setzen Werkzeuge und Ausrüstungsgegenstände in der für den jeweils konkreten Anwendungsfall erforderlichen Spezifikation ein. ] 


	Nr.
	Ausrüstung
	Zertifikat A1, A2, B und C + BRE
	Anzahl im Unternehmen

	
	
	
	

	
	Allgemeine Ausrüstung 
	
	

	1.
	Absauggerät/-station
	|_|
	

	2.
	Absolutdruckmessgerät 0 – 150 mbar
	|_|
	

	3.
	Digitale Zangenmessgeräte
	|_|
	

	4.
	Lötgerät, Lote (Hartlöteinrichtung)
	|_|
	

	5.
	Multifunktionsmessgerät (Temperatur, Feuchte, Schall-, Spannung, Strom, Widerstände)
	|_|
	

	6.
	Vakuumpumpe
	|_|
	

	7.
	Waage (elektronische Auflösung 5-10g)
	|_|
	

	8.
	Säuretester
	|_|
	

	9.
	Thermometer digital (Oberfläche, Einsteckthermometer)
	|_|
	

	
	
	
	

	
	Standard-Werkzeuge / Material für Arbeiten an Kälte-/Klimatechnik
	
	

	10.
	Aufweitzange
	|_|
	

	11.
	Biegewerkzeug
	|_|
	

	12.
	Bördelwerkzeug
	|_|
	

	13.
	Drehmomentschlüssel
	|_|
	

	14.
	Druckminderer für Trockenstickstoff oder einem anderen nicht brennbaren, nicht reaktiven Trockengas
	|_|
	

	15.
	Einstechvorrichtungen mit Ventil
	|_|
	

	16.
	Elektronisches Lecksuchgerät (Auflösung 5g/Jahr)[footnoteRef:3] [3:  Gemäß Artikel 6 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1516/2007] 

	|_|
	

	17.
	Flaschenanschlussstücke
	|_|
	

	18.
	Flasche gefüllt mit Trockenstickstoff oder einem anderen nicht brennbaren, nicht reaktiven Trockengas
	|_|
	

	19.
	Kältemaschinenöl
	|_|
	

	20.
	Kugelventile
	|_|
	

	21.
	Lamellenkamm
	|_|
	

	22.
	Lecksuchspray
	|_|
	

	23.
	Manometerbatterie mit Schläuchen
	|_|
	

	24.
	Montage-Füll und Prüfeinheiten
	|_|
	

	25.
	Plombierzange mit Plomben
	|_|
	

	26.
	Rohrabschneider  / Entgrader / Schälbohrer
	|_|
	

	27.
	Rollgabelschlüssel
	|_|
	

	28.
	Schraderventilschrauben, inkl. Ventileinsätze
	|_|
	

	29.
	Ventilratsche
	|_|
	

	
	Kältemittel
	
	

	30.
	Anlagen-/Maschinenflaschen (gereinigt und evakuiert)
	|_|
	

	31.
	Kältemittelflaschen (Frischware)
	|_|
	

	32.
	R-Ware Flasche (Recyclingflasche - Leihflasche)
	|_|
	

	
	
	
	

	
	Sonstiges/ Bemerkungen zum Werkzeug
	
	

	
	









	
	


Falls ein Werkzeug nicht oder nur ein vergleichbares vorhanden ist, ist dies im Feld Bemerkungen darzulegen.
|_|	Hiermit bestätigen wir, dass die für die Arbeiten an Kältekreisläufen genannten notwendigen Werkzeuge unserem Personal in ausreichender Stückzahl zur Verfügung stehen.




    _____________________________
Unterschrift des Antragstellers
9

